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1

Einführung

Zwei Sachbearbeiter*innen einer schwedischen Grenzpolizeieinheit,
ein Polizist und eine Zivilangestellte, sowie Lisa, welche die Arbeit der
Grenzpolizei als teilnehmende Beobachterin begleitet, treffen sich mit
einer Familie – eine Mutter mit drei Töchtern – auf einer kleinen ört-
lichen Polizeistation. Da die Familie Albanisch spricht, wird ein Tele-
fondolmetscher hinzugezogen. Eine der Töchter spricht allerdings
einigermaßen gut Schwedisch, sodass der Übersetzer nur gelegentlich
aushelfen muss. Pit, der für diesen Fall zuständige Polizist, stellt alle
Beteiligten einander vor und gibt einen Überblick über die Situation:
Die Asylanträge der Familie wurden abgelehnt, und eigentlich wird
seit mehreren Monaten von der Familie erwartet, dass sie Schweden
verlässt. Nun soll ergründet werden, wie die Familie zur Ablehnung
ihrer Asylanträge und zu einer möglichen Rückkehr in ihre Heimat
steht.

Ena, die Zivilangestellte, beginnt die Befragung. »Warum sind Sie
immer noch hier? Sie haben kein Recht, hier zu sein. Das ist ein großes
Problem. Soll ich den Fall durchgehen?« Langsam und in freund-
lichem Ton rekapituliert sie die aktuelle Situation und fragt, warum
die Familie sich bisher geweigert habe, das Land zu verlassen. »Ich
habe Ihre Akte gelesen und kann daraus ersehen, dass Sie gegen Ihre
Ausweisung Widerspruch eingelegt haben. Dieser wurde jedoch abge-
lehnt.« Pit erläutert: »Sie haben Ihre Gründe gegen die Abschiebung
bereits vorgebracht. Die sind in der Akte erfasst. Aber wenn es etwas
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Neues gibt … So funktioniert das bei der Migrationsbehörde. Wir res-
pektieren Ihre Beweggründe, aber wir sind hier nur das ausführende
Organ.«

Die Mutter sagt, sie sei dankbar für die vorherigen Telefonate mit
Pit sowie für dieses Treffen. Sie sagt, sie kann verstehen, dass die Sach-
bearbeiter*innen lediglich »nach Recht und Gesetz« arbeiten. Pit und
Ena erklären wiederholt, dass derzeit keine Hinderungsgründe gegen
den Vollzug der Abschiebung sprechen und dass, sofern sich neue Um-
stände ergeben, diese der Migrationsbehörde gemeldet werden müss-
ten. Die älteste Tochter erwähnt, dass sie etwas beim Migrationsgericht
eingereicht hat, aber nicht wisse, wie es jetzt weitergeht.

Ena und Pit sagen der Familie, dass es nichts Neues in ihren Akten
gibt. »Die uns vorliegenden aktuellen Informationen zeigen keine
neuen Gründe [gegen die Abschiebung]. Vielleicht ist da etwas verlo-
ren gegangen.« So geht es immer hin und her. Pit rät der Tochter, die
Akten nochmals zu prüfen und sicherzustellen, dass sie bearbeitet wer-
den. Irgendwann beginnen die Mutter und zwei der Töchter, still zu
weinen.

Die Sachbearbeiter*innen setzen die Befragung gemäß Protokoll
fort. »Der Vorgang ist in Arbeit. Sie gehen auf Ihre Weise damit um und
wir arbeiten auf unsere Weise, und im Moment gibt es keine Gründe,
warum Sie nicht abgeschoben werden könnten. Deshalb planen wir
Ihre Reise. Und Ihre aktuelle Haltung ist die, dass Sie nicht ausreisen
möchten?«

»Wir haben nichts gegen die Polizei«, antwortet die Mutter, »aber
wir haben Angst davor, wieder nach Hause zu gehen.«

»Wenn wir dennoch eine Rückreise [nach Albanien] planen und
buchen und die Reisedokumente beschaffen, werden Sie dann koope-
rieren?«

Die Mutter und die älteste Tochter bleiben bei ihrer Haltung: »Wir
haben nichts gegen Ihre Aufgabe oder gegen die Polizei.«

»Aber wenn wir Ihnen den Termin [des Rückflugs] ein paar Tage
im Voraus mitteilen, werden Sie dann kooperieren?«

Die Mutter weint und erklärt, ihre jüngste Tochter sei behindert
und die mittlere Tochter leide an Depressionen und habe Selbstmord-
gedanken.

Pit: »Dann ist es höchste Zeit, dass Sie dies der Migrationsbehörde
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melden. Wir werden Sie auf keinen Fall zurückschicken, wenn gute
Gründe dagegensprechen. Wir beobachten Ihren Fall aufmerksam.
Und Sie haben meine Telefonnummer.«

Ena ergänzt: »Wenn wir den Flug buchen und Sie sich nicht an die
Anweisungen halten, werden Sie als untergetaucht geführt.«

An Lisa gewandt erläutert Ena: »Das ist ein emotionaler Job, aber
wir versuchen, einen Dialog zu führen, um es allen Betroffenen so
leicht wie möglich zu machen.«

Die älteste Tochter meldet sich zu Wort: »Das Sozialamt kümmert
sich um meine Tochter. Was wird mit ihr geschehen?«

»Wir werden Sie wieder mit ihr zusammenbringen«, antwortet
Ena, »und Sie werden gemeinsam als Familie reisen.«

Medikamente werden dokumentiert. Pit und Ena beschließen, dass
sich die Familie zweimal pro Woche bei der örtlichen Polizei melden
muss. Die älteste Tochter fragt, wann sie zurückkehren müssten und ob
sie bis dahin noch zwei bis drei Monate Zeit haben. »Ja, Sie müssen
nicht sofort ausreisen, das braucht alles seine Zeit. Aber Sie sollten an-
fangen, sich mental darauf einzustellen. Das ist das Beste.«

Die Mutter antwortet: »Das ist nicht das Beste.«
»Doch, das ist das Beste, denn wenn Sie eine andere Entscheidung

[eine positive] über Ihr Bleiberecht erhalten, dann können Sie das als
Bonus betrachten«, hält Ena dagegen.

Die Mutter bleibt bei ihrem Standpunkt: »Ich respektiere die Poli-
zei und werde einen Antrag stellen und Gründe finden, warum wir
bleiben können. Und wenn dieser Antrag abgelehnt wird, dann sind
wir bereit zu gehen. Allen meinen Töchtern geht es nicht gut.«

Ena versucht, die Familie zu überzeugen: »Es gibt Menschen, die
sich seit zehn Jahren illegal in diesem Land aufhalten. Aber auch die
müssen nach Hause zurückkehren. Es ist besser, jetzt zu gehen als erst
in zehn Jahren. Denn dann hat man angefangen, sich einzugewöhnen.
Aber Sie haben recht, es ist nicht einfach.«

Die Mutter antwortet: »Ich möchte das nicht noch einmal diskutie-
ren. Ich übernehme die Verantwortung.«

Mitten in diesem Hin und Her erhält die älteste Tochter einen An-
ruf. Ihr Anwalt teilt ihr mit, die Migrationsbehörde benötige weitere
Dokumente, um ihren Fall bearbeiten zu können.

Pit antwortet: »Sie müssen ein wenig Druck machen [auf die Mi-



Einführung 10

grationsbehörde], hartnäckig sein, vielleicht auch ein wenig übertrei-
ben, damit etwas vorangeht.«

Ein paar Unterschriften und Zusicherungen später ist das Treffen
beendet. (Feldnotizen, Schweden 2017)

In ganz Europa1 steht die Kontrolle unerwünschter Migration im Mit-
telpunkt öffentlicher, politischer und wissenschaftlicher Debatten.
Mobilität innerhalb Europas wurde zwar durch die Abschaffung der
Grenzkontrollen im Schengen-Raum erheblich erleichtert. Allerdings
bleibt die Mobilität von Personen, deren Einreise, Aufenthalt und Ar-
beit in einem bestimmten Land als rechtswidrig gelten, eine Heraus-
forderung und Anlass für Debatten in Politik und bei Behörden, die be-
strebt sind, die Kontrolle über unerwünschte Mobilität zu behaupten.
Behörden und Migrant*innen interagieren in einem dynamischen
Feld, in welchem Mobilität zur umkämpften Ressource wird. Die-
ses Feld ist in Europa durch einen eher »losen« politischen Rahmen,
nationale Gesetze, diverse Organisationskultur sowie institutionelle
Strukturen und Einzelpersonen geprägt, die sich am Rande von Recht
und Staat bewegen. Anhand einer »multi-sited« Ethnografie der Mi-
grationskontrolle in Europa über Polizeistationen hin zu Treffpunkten

1 Mit »Europa« und dem »europäischen« Migrationsregime sind jeweils die Staa-
ten gemeint, die Teil des Schengen- und des Dublin-Systems sind. Unser empi-
rischer Schwerpunkt liegt auf der internen Dynamik des Schengen-Raums, in
dem die Mitgliedsstaaten in grenz- und migrationsspezifischen Gesetzen und
Richtlinien, in ihrem politischen Streben nach »Harmonisierung« sowie im je-
weiligen Verwaltungsapparat für behördenübergreifende Zusammenarbeit sig-
nifikante Gemeinsamkeiten aufweisen. Diese Staaten sind allerdings auch Teil
eines größeren, umstrittenen politischen Projekts namens »Europa«. Die geo-
grafische, diskursive und juristische Abgrenzung zwischen dem Binnen- und
Außenraum Europas wird instrumentalisiert, um nicht nur die Grenzkontrollen
zu verdinglichen und zu externalisieren, sondern auch eine Reihe von Proble-
men und »Krisen«, vor deren Hintergrund sich Europa als friedliche, kohärente
Einheit darstellt (vgl. De Genova, The Borders of ›Europe‹ and the European
Question). Indem wir uns mit der Dynamik der Binnengrenzen und deren em-
pirischer Erforschung beschäftigen, wollen wir auch dazu beitragen, diese Bipo-
larität zwischen innen und außen aufzulösen und stattdessen die interne Frag-
mentierung und die Widersprüche dieses »EUropäischen Projekts« aufzuzeigen
(Bialasiewicz u.a., Re-scaling ›EU‹rope).
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von Migrant*innen in Italien bis hin zu Grenzposten und Abschiebe-
gewahrsamen in Schweden untersuchen wir diese Praktiken in acht
europäischen Ländern: in Italien, Deutschland, Österreich, Lettland,
Litauen, Dänemark, Schweden und der Schweiz.

Migrant*innen ohne legalen Aufenthaltsstatus machen zwar nur
einen Bruchteil der gesamten migrantischen Bevölkerung in Europa
aus, werden aber vielfach in den Mittelpunkt der öffentlichen und
politischen Debatten gerückt, weil sie in den Augen vieler die staat-
liche Souveränität grundsätzlich infrage stellen. Migrationskontrolle –
hier insbesondere Maßnahmen zur Abwehr unerwünschter Mi-
grant*innen – weist spezielle Merkmale auf, die eine genaue Be-
trachtung verdienen und die sich in drei Aspekten zusammenfassend
darstellen lassen. Erstens bedarf Migrationskontrolle besonderer Auf-
merksamkeit, da die Rechtmäßigkeit des Aufenthaltsstatus den Zu-
gang einer Person zu vielen weiteren Leistungen begründet sowie die
Möglichkeiten dieser Person bestimmt, Rechte innerhalb eines be-
stimmten Staatsgebiets wahrzunehmen. Migrant*innen mit prekärem
Rechtsstatus sehen sich struktureller und rechtlicher Gewalt ausge-
setzt, die sich einerseits in Zwangsmaßnahmen manifestiert, welchen
sie ausgesetzt sein können.2 Andererseits zeigt sich strukturelle und
rechtliche Gewalt aber auch in alltäglichen Bereichen wie unsicherer
Entlohnung, mangelnder Befriedigung von Grundbedürfnissen wie
Unterbringung sowie in einer anhaltenden allgemeinen Unsicherheit.3

In diesem Zusammenhang gilt es zu betonen, dass sich das Migra-
tionsrecht zunehmend mit dem Strafrechtssystem,4 mit sozialen Si-
cherungssystemen und Wohlfahrtsstaatregimen5 sowie mit Fragen
von Zugehörigkeit und Staatsbürgerschaft6 überschneidet. Oftmals
geht es dabei auch um außerordentliche Gewaltanwendung, insbeson-
dere in Fällen »administrativer« Ingewahrsamnahme und Abschie-

2 Galtung, »Violence, Peace, and Peace Research«.
3 Abrego/Lakhani, Incomplete Inclusion, S. 267.
4 Bosworth u.a., Punishment, Globalization and Migration Control; Stumpf, The

Crimmigration Crisis.
5 Rosenberger/Ataç, Politik der Inklusion und Exklusion; Ataç/Rosenberger,

Social Policies as a Tool of Migration Control.
6 Barker, Penal Power at the Border.
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bung.7 Deshalb ist es von besonderem Interesse, wie migrantische
»Illegalität« in der Praxis durch den Staat und dessen Gesetze hervor-
gerufen und legitimiert wird. Zweitens verfügen Staatsangestellte, die
im Bereich der Migrationskontrolle arbeiten, über eine beträchtliche
Macht als »Türhüter« des Staates und des Gesetzes: Sie treffen nicht
nur Entscheidungen über Aufenthalt, Inhaftierung und Abschiebung,
sie setzen diese Entscheidungen auch in die Praxis um. Es bedarf daher
dringend der Untersuchung, wie Staatsangestellte diese Handlungs-
macht verstehen, wie sie sie einsetzen und was ihr entgegengesetzt
wird.8 Darüber hinaus ist Migrationskontrolle von »intrinsisch norma-
tiver Natur«9. Die Zwangsregulierung von Migration ist höchst um-
stritten, wird in Politik und Öffentlichkeit häufig diskutiert und basiert
auf normativen Urteilen. Tatsächlich wird ein Bleiberecht abhängig da-
von verliehen, ob eine Person in der gesellschaftlichen Wahrnehmung
ein Aufenthaltsrecht »verdient« – und ob dies der Fall ist oder nicht,
hängt wiederum vom praktischen Handeln von Staatsangestellten und
ihren normativen Entscheidungen über die Umsetzung des Rechts ab.
Drittens machen die Häufigkeit von Gesetzesänderungen, die Viel-
schichtigkeit des Migrationsrechts und die vielen Hände, die an seiner
Durchsetzung beteiligt sind, Migrationskontrolle zu einem exemplari-
schen Fall für die Untersuchung von Konfigurationen staatlicher Herr-
schaft in der heutigen Zeit.

Daher geht es in diesem Buch keineswegs »nur« um die um-
kämpfte Kontrolle von Migrant*innen mit prekärem Rechtsstatus. Die
vorliegende Publikation ist auch ein Buch über Macht, Recht und die
Randbereiche des Staates. Die Begegnungen zwischen Staatsangestell-
ten und Migrant*innen mit prekärem Rechtsstatus spiegeln Machtun-
gleichgewichte wider, die wir auch in anderen Begegnungen zwischen
staatlichen Stellen und marginalisierten Bevölkerungsgruppen finden,
etwa in Sozialämtern10 oder Polizeistationen11. Anhand von Migrations-

7 De Genova/Peutz, The Deportation Regime; Ellermann, States against Mi-
grants; Walters, Deportation, Expulsion and the International Police of Aliens.

8 Vgl. Fassin, Enforcing Order.
9 Ellermann, States against Migrants, S. 148.

10 Auyero, Patients of the State; de Certeau, The Practice of Everyday Life; Dubois,
The Bureaucrat and the Poor; Zacka, When the State Meets the Street.
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kontrolle können wir untersuchen, wie verschiedene Formen von
Staatsmacht – von der Fürsorge bis hin zu Überwachung und Auswei-
sung – im heutigen Europa in Kraft gesetzt, kontrovers diskutiert und
umgestaltet werden. Das Buch lässt sich daher auf zwei Arten lesen:
zum einen als Beitrag zu zeitgenössischen politischen und wissen-
schaftlichen Debatten über (»illegale«, »irreguläre« oder prekäre) Mi-
gration, zum anderen als Auseinandersetzung mit Rechtspraktiken,
dem Staat und der Gesellschaft an ihren Rändern.

Das einleitende Fallbeispiel veranschaulicht, wie sich einige dieser
Themen während unserer Forschung gezeigt haben. Es beschreibt eine
alltägliche, aber entscheidende Begegnung zwischen der schwedischen
Grenzpolizei, die für die Durchführung von Abschiebungen zuständig
ist, und einer Familie, die nach der Ablehnung ihres Asylantrags von
der Abschiebung bedroht ist. Das Beispiel wirft eine Reihe von Proble-
men auf, die Gegenstand unserer Untersuchung sein werden. Es zeigt,
dass Migrationskontrolle eine Frage von Anfechtung und Aushandlung
ist, was (und darauf kommt es an) durch die unterschiedliche Nutzung
von Recht geschieht. Migrant*innen sind zwar per Gesetz stark einge-
schränkt, behalten aber durchaus eine gewisse Handlungsmacht: Die
Familie im beschriebenen Fall hat eine endgültige Anordnung über die
Abschiebung nach Albanien erhalten, macht aber klar, dass sie dieser
Anordnung nicht freiwillig nachkommen wird. Vielmehr fechten sie
die Entscheidung unter Einsatz ihrer spärlichen rechtlichen Möglich-
keiten an, was ihnen zumindest einen gewissen Aufschub der erzwun-
genen Rückkehr verschaffen wird. Allerdings ändert dies nichts an der
zutiefst ungleichen oder asymmetrischen Machtverteilung zwischen
den beteiligten Akteur*innen. Die Polizei, welche befugt ist, die Familie
zur Not auch gewaltsam festzunehmen und abzuschieben, scheint
schlicht das Gesetz auf ihrer Seite zu haben. Dabei erkennen die Poli-
zist*innen durchaus an, dass die Situation emotional belastend ist, und
versuchen deshalb, die Familie davon zu überzeugen, dass das Befolgen
der Anordnung besser für sie wäre als der irreguläre Verbleib in Schwe-
den mit begrenzten Aussichten auf einen geregelten Aufenthalt. Die
Abschiebungsanordnung ist somit nach wie vor eine Frage der Aushand-

11 Fassin, Enforcing Order; Maynard-Moody/Musheno, Cops, Teachers, Coun-
selors; Mutsaers, A Public Anthropology of Policing.
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lung, nicht der puren Vollstreckung. Darüber hinaus spielen neben den
unmittelbar Betroffenen, also der Familie und den Polizist*innen, drei
weitere Akteure eine entscheidende Rolle bei der Lösung des Problems:
der Rechtsbeistand der Familie, das Migrationsgericht und die schwe-
dische Migrationsbehörde. Die Aushandlungen beschränken sich da-
her nicht auf die persönliche Interaktion zwischen zwei Parteien (oft-
mals unter Vermittlung von Übersetzer*innen/Dolmetscher*innen),
sondern überschreiten die Grenzen einzelner Behörden sowie die
Trennlinie zwischen Staat und Gesellschaft. Wir bezeichnen solche Be-
gegnungen als asymmetrische Aushandlungsräume12 und insofern auch
als wesentliches Element des europäischen Migrationsregimes und des
Migrationsrechts in der Praxis. In diesem Buch legen wir den Fokus auf
die Dynamik innerhalb solcher asymmetrischen Aushandlungen über
Mobilität, wobei wir uns besonders darauf konzentrieren, wie diese Aus-
handlungen von verschiedenen Akteuren gestaltet werden, die aufsei-
ten des Gesetzes arbeiten, auf das Gesetz Einfluss nehmen oder gegen
das Gesetz agieren. Auf diese Weise wollen wir zeigen, wie Migrations-
kontrolle in ihrer täglichen Umsetzung von Gesetzen durch eine Viel-
zahl von Akteuren bestimmt und infrage gestellt wird. Dabei nehmen
diese Akteure ungleiche Machtpositionen ein und prägen mit ihrem
Handeln auf der Grundlage ihrer jeweiligen Werte, Interessen und
Überzeugungen das europäische Migrationsregime.

Vor allem aber ist das, was wir in diesen asymmetrischen Aushand-
lungsräumen vorgefunden haben, kein allmächtiger Staat, der souve-
räne Herrschaft über Migrant*innen ausübt. Unser Fokus auf den Alltag
in Behörden und verschiedenen nichtstaatlichen Organisationen, die
mit Migrationskontrollpraktiken beauftragt sind, zeigt uns, dass auch
diese Akteure häufig selbst Mühe haben, die Gesetze und Vorschriften,
mit deren Durchsetzung sie betraut sind, zu verstehen und in der Praxis
zu handhaben. Die Tatsache anerkennend, dass auch innerhalb des Staa-
tes Asymmetrien von Macht, Information und Wissen vorliegen,13 ha-
ben wir untersucht, wie Macht nicht trotz der, sondern gerade durch die
Unlesbarkeit und Unvorhersehbarkeit des Rechtsvollzugs funktioniert.14

12 Eule u.a., Contested Control at the Margins of the State.
13 Borrelli, Whisper down, up and between the Lane.
14 Das, The Signature of the State.
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Zur Verdeutlichung dieser Dynamik ließen wir uns durch das lite-
rarische Werk Franz Kafkas inspirieren, dessen groteske Darstellung der
Bürokratie bereits seit Langem Einfluss in wissenschaftlichen Arbeiten
hat.15 Der »Kafkaeske Staat«16 wird oft dem idealtypischen weberschen
Bürokratiemodell gegenübergestellt. Auch wenn es sich um zwei glei-
chermaßen idealtypische Darstellungen des Staates handelt, sind sie
doch hilfreich, um die Spannung zu erfassen, welche sich zwischen dem
realen Erleben durch Betroffene in bürokratischen Verfahren gegen-
über einer ungewissen und unvorhersehbaren Ordnungsmacht und der
anhaltenden Selbstdarstellung einer Verwaltung als Hüterin von Ratio-
nalität, Gerechtigkeit und Verlässlichkeit einstellt. In diesem Span-
nungsfeld zwischen zwei scheinbar widersprüchlichen Vorstellungen
von Staatsmacht fanden wir Kafkas Parabel »Vor dem Gesetz« aus dem
Jahr 1915 besonders hilfreich, um die besonderen Umstände von Begeg-
nungen zwischen verschiedenen Akteuren an der Grenze zu verstehen.
Die Parabel erzählt die Geschichte eines Mannes vom Lande, der ver-
sucht, durch ein offenes, aber von einem Türhüter bewachtes Tor in das
Gesetz vorzudringen. Der Türhüter jedoch verwehrt dem Mann den
Zugang – mit dem Hinweis, er würde ihn in Zukunft vielleicht eintreten
lassen, könne dies aber vorerst noch nicht zulassen. Daraufhin setzt ein
scheinbar sinnloses Warten »vor dem Gesetz« ein, welches damit endet,
dass der Mann vor dem Tor stirbt, ohne jemals Zugang zum Gesetz er-
halten zu haben. Bevor der Mann stirbt, fragt er den Wächter, warum
niemand außer ihm jemals einzutreten versucht hat. Der Türhüter ant-
wortet, dass das Tor ausschließlich für ihn gemacht wurde; niemand
sonst hätte hier jemals Einlass finden können, und daher wird das Tor
nach dem Tod des Mannes geschlossen. Die Parabel erzählt eine düstere
Geschichte von Recht, das sich als höchst willkürlich, individuell und
buchstäblich unzugänglich erweist. Aber warum hat der Mann nicht
einfach die Warnung des Türhüters ignoriert und ist ohne Erlaubnis
eingetreten? Wie wir ausführen werden, sind es gerade die Ungewiss-
heit und Willkür der Auflagen und Auswirkungen des Gesetzes, welche

15 Graeber, Dead Zones of the Imagination; Hoag, The Magic of the Populace;
Sutton/Vigneswaran, A Kafkaesque State; siehe auch de Coulon, ›L’Illégalité
régulière‹ au cœur du paradoxe de l’Etat-nation.

16 Sutton/Vigneswaran, A Kafkaesque State.
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die Hoffnung der Menschen aufrechterhalten, doch noch Gerechtigkeit
zu erfahren, was dem Gesetz nicht zuletzt auch seine disziplinierende
Kraft verleiht. Überdies halten wir einen weiteren Aspekt der Parabel
für bedeutsam: Sowohl der Türhüter als auch der Mann vom Lande
werden durch ihr Unterfangen definiert. Der Türhüter mag den Zu-
gang zum Gesetz regeln, aber Sinn und Zweck des Gesetzes bleiben of-
fenbar im Dunkeln, auch für den Türhüter selbst.

Der Mann vom Lande in Kafkas Geschichte erreicht also niemals
sein Ziel, Zugang zum Gesetz zu erhalten, dennoch ist sein Leben von
der bloßen Präsenz des Gesetzes geprägt. Ebenso erleben Migrant*in-
nen an den Rändern des Staates Recht vielfach als unüberwindliche
Kraft, welches die Macht besitzt, ihre Existenz für illegal zu erklären.
Migrant*innen stehen dabei nicht einfach nur »vor dem Gesetz« – und
damit außerhalb desselben –, sie geraten häufig in die Mühlen der Jus-
tiz, wenn sie versuchen, ihre Anwesenheit zu legalisieren; sie fühlen sich
vom Gesetz gefangen und müssen gleichzeitig feststellen, dass es für sie
unzugänglich bleibt. Wir werden im Verlauf des Buchs immer wieder
auf Kafkas Parabel zurückgreifen, um die Begegnungen zwischen Ak-
teur*innen des Migrationsregimes und dem »Gesetz« zu illustrieren.

Vorgehensweise

Wie ist dieses Buch entstanden? Es begann mit der allgemeinen Er-
kenntnis, dass wir zwar eine reichhaltige wissenschaftliche und politik-
orientierte Literatur über Migration und Migrationspolitik haben,
aber noch relativ wenig darüber wissen, ob und wie Migrationspolitik
in der Praxis umgesetzt wird. Natürlich ist die Implementierungslücke
zwischen Recht und Umsetzungsrealität sowie zwischen Zielen und
Wirkungen von Gesetzen in der Migrationskontrolle bestens doku-
mentiert.17 Die Erklärungen für diese »Lücke« reichen von der unvoll-
endeten Harmonisierung von Migrationskontrollpraktiken18 über die

17 Castles, Why Migration Policies Fail; Czaika/de Haas, The Effectiveness of Im-
migration Policies; Rosenberger/Küffner, After the Deportation Gap.

18 Boswell/Geddes, Migration and Mobility in the European Union; Feldman, The
Migration Apparatus; Fischer, The Europeanization of Migration Policy.
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Nachfrage neoliberaler Märkte nach billigen und möglichst rechtlosen
Arbeitskräften19 bis hin zum Widerstand der Migrant*innen selbst.20 In
diesem Buch geht es nicht in erster Linie darum, diese Lücke zu erklä-
ren, sondern wir wollen untersuchen, was innerhalb dieser Lücke – also
bei der Implementierung von Gesetzen vor Ort – geschieht. Unser
Ansatz fußt auf der Tradition der Forschung zum Thema »Streetlevel-
Bürokratie«21 und auf rechtssoziologischen Studien, die weniger die
Diskrepanz zwischen Politik und Praxis thematisieren als vielmehr un-
tersuchen wollen, wie Gesetze und Vorschriften erst durch die Praxis
konkrete Gestalt annehmen.

Die Dynamik innerhalb oft unsicherer und langwieriger büro-
kratischer Verfahren bei Personen mit prekärem Rechtsstatus bietet
einen idealen Ausgangspunkt, um die Anwendung von Migrations-
recht eingehend zu erforschen. Bei unseren früheren Untersuchungen
in Deutschland22 haben wir erhebliche Unterschiede bei den getroffe-
nen Entscheidungen (Wer darf bleiben?) sowie innerhalb von Ent-
scheidungsprozessen (Was braucht es, um entscheiden zu können, wer
bleiben darf?) zwischen vier verschiedenen Ausländerbehörden und
sogar innerhalb ein und desselben Amts festgestellt. Diese Unter-
schiede nehmen zu, je prekärer sich der Rechtsstatus eines Migranten
darstellt. Während die Verfahren und Ergebnisse bei EU-Bürger*innen
in allen vier untersuchten Behörden recht ähnlich ausfielen, war es fast
unmöglich, den Ausgang von Fällen abgelehnter Asylbewerber*innen,
arbeitsloser Arbeitsmigrant*innen oder geschiedener Migrant*innen
vorherzusagen. Die umkämpfte Kontrolle von Personen mit prekärem
Rechtsstatus wurde daher zum Schwerpunkt unserer jeweiligen For-
schungsprojekte, welche die Grundlage für dieses Buch bilden.

Nicht die Untersuchung einer bestimmten Art von Institution in
einem Staat ist unser Thema, sondern es sollen mehrere Akteure und
Behörden in acht europäischen Staaten verglichen werden, wobei die

19 Calavita, Immigration, Law, and Marginalization in a Global Economy; Castles/
Miller, The Age of Migration; De Genova/Peutz, The Deportation Regime.

20 De Genova, The Borders of ›Europe‹ and the European Question; Ellermann,
Undocumented Migrants and Resistance in the Liberal State.

21 Lipsky, Street-Level Bureaucracy.
22 Eule, Inside Immigration Law.
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rechtssoziologische Perspektive auf die Rechtsanwendung, die unseren
früheren Studien zugrunde lag, erhalten bleibt. Anstelle der üblichen
kapitelweisen Bearbeitung einzelner Länder durch verschiedene Au-
tor*innen ist dieses Buch ein durch und durch kollektives Unterfangen.
Der kollektive Ansatz gewährleistet eine detaillierte Interpretation und
höhere Zuverlässigkeit unserer individuell generierten Daten. Ebenso
ermöglicht diese enge Zusammenarbeit, unsere verschiedenen Blick-
winkel auf die Mikrodynamiken umkämpfter Migrationskontrolle kri-
tisch zu analysieren, was mit einer konventionellen, monoperspektivi-
schen Untersuchung (die entweder Staaten oder Migrant*innen im
Blick hätte) nicht zu erreichen wäre. Der intensive Austausch und die
Zusammenarbeit innerhalb unseres Forschungsteams machen den be-
sonderen Charakter dieser Arbeit aus.

Theoretisch stützt sich unsere Herangehensweise auf den aktuellen
Stand der Migrationsforschung sowie Studien zu Polizeiarbeit und
staatlicher Kontrolle, aber auch zu Streetlevel-Bürokratie. Es geht da-
rum, das Wesen (und die Grenzen) der Migrationskontrolle als dyna-
misches Wechselspiel zu erklären. Dieses Wechselspiel wird sowohl
durch die Mobilität von Migrant*innen innerhalb Europas als auch die
staatlichen Bemühungen, diese Mobilität nachzuvollziehen und zu
kontrollieren, bestimmt. Unter diesem Gesichtspunkt entsteht das eu-
ropäische Migrationsregime durch »kontinuierliche praxisgestützte
Ausbesserungsarbeiten«23. Es ist keineswegs das Produkt eines einheit-
lichen Plans. Wir untersuchen, wie das Migrationsregime in der Praxis
funktioniert, wie Recht Handlungsmacht verleihen und einschränken
kann und wie Macht wiederum über das Gesetz hinaus ausgeübt wird.
In vielen früheren Arbeiten zur Analyse von Staatsmacht wurde die
Rolle des Rechts entweder als bloße Strategie von Regierungen vernach-
lässigt oder kritiklos als fester Ordnungsrahmen vorausgesetzt, welcher
der staatlichen Souveränität Schranken auferlegt. Im Gegensatz dazu
nehmen wir die Rolle des Rechts als Instrument, welches Macht sowohl
im Namen des Staates als auch gegen den Staat kanalisiert, ernst und
untersuchen, wie Recht durch informellen Wissenstransfer, Gerüchte
und unterschiedliche Aneignungen funktioniert. Dies hat konkrete
Auswirkungen auf die Lebensperspektiven von Migrant*innen mit pre-

23 Sciortino, Between Phantoms and Necessary Evils, S. 32.
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kärem Rechtsstatus und prägt das formale Vorgehen staatlicher Ak-
teur*innen. Die Unlesbarkeit des Staates steigert, wie wir aufzeigen
werden, einerseits dessen Macht, lässt andererseits aber auch Raum für
Akteur*innen, um seinen Verfahren etwas entgegenzusetzen.

Das Buch kann auch als Studie über Recht und Staat gelesen wer-
den, die sich insbesondere darauf fokussiert, wie Staaten mit Migration,
einer wesentlichen Herausforderung ihrer Souveränität, umgehen. Mi-
gration ist schon für sich genommen ein interessantes Phänomen, vor
allem ist sie aber Thema heftiger politischer Auseinandersetzungen und
infolgedessen ein Feld enormer rechtlicher Innovation und einer der
wenigen Bereiche, in denen staatliche Eingriffe offenbar kontinuierlich
zunehmen. In diesem Sinne möchten wir behaupten, dass der von uns
gewählte Ansatz eine Perspektive liefert, durch die wir das Recht und
den Staat selbst besser verstehen können. Aus unserer Analyse ergibt
sich ein Bild des Staates, das sich aus einem breiten Spektrum von Ak-
teuren und Praktiken zusammensetzt, die einerseits substanzielle
Macht über bestimmte Personen ausüben, die aber gleichzeitig von
rechtlichen Unklarheiten und widersprüchlichen Aufgaben und Inte-
ressen geprägt sind. Malkki24 erinnert uns daran, dass eine Art symbio-
tischer Beziehung zwischen den Konzepten der (erzwungenen) Migra-
tion, Geflüchteten und dem Staat besteht; verwenden wir das eine,
laufen wir Gefahr, das andere zu konkretisieren und zu essenzialisieren.
Wie Hoag25 betont, müssen wir uns als Anthropolog*innen des Staates
vor der Annahme hüten, es gäbe den einen konkreten und idealen Weg,
auf dem Recht und Bürokratie zu »funktionieren« hätten. Das Ziel die-
ses Buches ist es daher nicht, praxisübliche Verfahren gegenüber ge-
schriebenen Gesetzen und Vorschriften zu bewerten oder normative
Urteile darüber zu fällen, was in der Ausführung staatlicher Kontrolle
»richtig« oder »falsch« sei. Vielmehr untersuchen wir die verschiedenen
Formen, in denen sich Recht manifestiert und auf den Alltag von
Staatsangestellten, nichtstaatlichen Akteuren und die Zivilbevölkerung
auswirkt.26 Ein Fokus auf Migrationskontrollpraktiken und die große
Vielfalt subnationaler und transnationaler gesellschaftlicher Akteure,

24 Malkki, Speechless Emissaries.
25 Hoag, Assembling Partial Perspectives.
26 Vgl. Silbey, After Legal Consciousness.
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die in Kämpfe über die Bewegungsfreiheit von Migrant*innen invol-
viert sind, bietet auch die Möglichkeit, zu untersuchen, wie selbst all-
tägliche Praktiken staatliche Effekte (re)produzieren.27

Der theoretische Rahmen des Buches stellt die Vorstellung von
einem »rationalen Staat« westlicher Prägung infrage. Wir beziehen un-
sere Inspiration aus der Rechts- und Politikanthropologie und der So-
ziologie, insbesondere aus der Arbeit von Philip Abrams28, Veena
Das29, Akhil Gupta30, Timothy Mitchell31, James C. Scott32. Auf diesen
konzeptuellen Grundlagen aufbauend begreifen wir informelle alltäg-
liche Praktiken als produktives Element, welches staatliche Herrschaft
nicht nur untergraben, sondern sie vielmehr auch verstärken kann.
Diese theoretischen Ansätze stellen das Bürokratiemodell und den
Staat im Sinne Webers grundsätzlich infrage – auch wenn ironischer-
weise eine solche webersche Idealvorstellung vom Staat gerade im
Selbstverständnis von Bürokrat*innen weit verbreitet bleibt.33 Dieses
Selbstverständnis beeinflusst die Praxis, auch wenn es häufig im Kon-
trast zu den Alltagserfahrungen der Staatsangestellten steht, die nicht
selten das Gegenteil des weberschen Ideals widerspiegeln. Im vorlie-
genden Buch beleuchten wir Vorstellungen, Praktiken und Bemühun-
gen von Streetlevel-Bürokrat*innen, denn gerade durch ihre konkreten
Alltagstätigkeiten (Schreibarbeit, Zwangsausübung, Grenzkontrolle)
und die alltäglichen Kämpfe um Macht und Handlungsspielräume
(untereinander, mit anderen staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren
sowie mit der Zivilbevölkerung) manifestiert sich der Staat in seiner
materiellen, abstrakten und ideellen Form.

Es geht uns nicht um einen Ländervergleich verschiedener Staats-
apparate. Vielmehr sind wir bestrebt, Ähnlichkeiten und Gemeinsam-
keiten in der Dynamik, den Auseinandersetzungen und Kämpfen um
Kontrolle und Ermöglichung von Mobilität herauszuarbeiten, die in

27 Drotbohm/Hasselberg, Deportation, Anxiety, Justice; Gill, New State-Theoretic
Approaches to Asylum and Refugee Geographies; Mountz, Smoke and Mirrors.

28 Abrams, Notes on the Difficulty of Studying the State.
29 Das, The Signature of the State.
30 Gupta, Red Tape.
31 Mitchell, Society, Economy, and the State Effect.
32 Scott, Weapons of the Weak; ders., Domination and the Arts of Resistance.
33 Hoag, Assembling Partial Perspectives.
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diesen unterschiedlichen nationalen Kontexten stattfinden. Dabei tra-
gen wir den Unterschieden zwischen den untersuchten Ländern ebenso
Rechnung wie denjenigen in den jeweiligen Behörden, organisatori-
schen Kontexten und konkreten Schauplätzen unserer Untersuchung.
Wir müssen uns daher Klarheit über die Vergleichbarkeit der Daten
verschaffen. Wie lassen sich so viele Handelnde vergleichen, die in zu-
tiefst unterschiedlichen nationalen, regionalen, historischen und kul-
turellen Kontexten agieren? Ist die Situation nicht überall anders, ist die
Rechtsgrundlage nicht überall eine andere? Die Untersuchung der Be-
sonderheiten des jeweiligen organisatorischen, historischen, kulturel-
len und politischen Kontextes sowie der politischen Veränderungen auf
nationaler, lokaler und internationaler Ebene ist zweifellos von bedeu-
tendem analytischem Wert. Da ein konventioneller Vergleich in erster
Linie Unterschiede zutage fördern würde, konzentrieren wir uns aber
nicht allein auf nationale oder subnationale Unterschiede in den recht-
lichen Rahmenbedingungen und Verfahren der Migrationskontrolle.
Ebenso vergleichen wir nicht einfach nur Staaten oder Regionen mit
geringer Zuwanderung (wie etwa Litauen und Lettland) mit Ländern,
in denen Migrant*innen in größerer Zahl ankommen. Vielmehr kon-
zentrieren wir uns auf das, was über diese unterschiedlichen Kontexte
und Akteure hinweg konstant bleibt. So können wir signifikante Ähn-
lichkeiten in der Art und Weise ermitteln, wie verschiedene Akteure –
von Vertreter*innen des Staates bis hin zu Migrant*innen und ihren
Unterstützungsnetzwerken – unterschiedliche Praktiken, Vorstellun-
gen und Herausforderungen im Zusammenhang mit einem abstrakten
Migrationsrecht und dessen Interpretation erleben.

Anstatt intensiv einen oder wenige symbolische Fälle zu beleuch-
ten, wollen wir anhand zahlreicher Beispiele Ähnlichkeiten im täg-
lichen Ringen um die Implementierung von Recht im Bereich der
Migration aufzeigen. Bei der Vielzahl von Akteuren und Orten fanden
wir vor allem eines heraus: Beständig ist allein die Unbeständigkeit,
oder auch: Durcheinander und Unvollkommenheit, wohin man schaut.
Gemäß unseren Beobachtungen erfolgt die Implementierung von Mi-
grationsrecht vielfach nur lückenhaft, und was dies angeht, regiert
weitgehend der Pragmatismus.34 Wir stießen auf erhebliche und konti-

34 Siehe Eule, The (Surprising?) Nonchalance of Migration Control Agents.
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nuierliche Schwankungen bei der Anerkennung rechtlicher Grundla-
gen und deren Nutzung sowie bei den Akteur*innen, die mit der Über-
prüfung, Unterstützung oder Umsetzung der Bedingungen in der
Migrationskontrolle befasst sind.35 Wichtig ist auch die Feststellung,
dass Migrant*innen trotz verstärkter staatlicher Kontrollbemühungen
durchaus über Handlungsfähigkeit verfügen und die ihnen zur Verfü-
gung stehenden rechtlichen Möglichkeiten zu ihren Gunsten zu nutzen
versuchen. Unsere Untersuchung ermöglicht es uns, eine breite Palette
von Momentaufnahmen und, wo immer möglich, Langzeitbeobach-
tungen darüber anzustellen, wie verschiedene Akteur*innen mit, durch
und vor dem Gesetz interagieren. Auf diese Weise bilden wir möglichst
umfassend ab, was wir in der Gesamtheit als Migrationskontrolle in
Europa wahrnehmen.

Anhand des Konzepts des »Migrationsregimes« konnten wir unsere
Untersuchung auf alle Akteure ausdehnen, die innerhalb asymmetri-
scher Aushandlungsräume involviert sind. Wir konzentrieren uns da-
bei auf das »situative« Handeln von migrantischen, staatlichen und
nichtstaatlichen Akteur*innen. Wir fokussieren mithin weniger auf
Aspekte, die uns helfen individuelle Migrationsrouten oder -biografien
zu kontextualisieren. Auch gehen wir nicht vertieft auf die historischen,
politischen, kulturellen und organisatorischen Besonderheiten des je-
weiligen nationalen Kontextes ein, ohne dabei behaupten zu wollen,
diese Unterschiede seien irrelevant. Unsere Arbeit versteht sich viel-
mehr als ergänzende Studie zu anthropologischen, soziologischen und
rechtswissenschaftlichen Ansätzen, die derlei Nuancen und Variationen
anhand eines Vergleichs diverser Standorte und Regionen aufzeigen. In
unseren Beschreibungen geht es hingegen insbesondere um Berichte
über Interaktionen und Auseinandersetzungen auf unterster Ebene, die
in Räumen asymmetrischer Aushandlungen vor dem, mit dem und ge-
gen das Gesetz stattfinden und die nach unserer Überzeugung letztlich
das Migrationsregime in Europa entscheidend prägen und gestalten.

Recherchen zu Migrant*innen mit prekärem Rechtsstatus zeigen,
dass diese oft zwischen verschiedenen rechtlichen Status wechseln.36

35 Gammeltoft-Hansen/Sørensen, The Migration Industry and the Commerciali-
zation of International Migration.

36 Ahrens, Suspended in Eurocrisis; Papadopoulou-Kourkoula, Transit Migration.
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Wenn man den »fragmentierten Migrationsrouten«37 folgt, wird deut-
lich, dass diese »Statusmobilität«38 die Begegnung mit einer Vielzahl
staatlicher und nichtstaatlicher Akteure impliziert. Geflüchtete, die
sich unerlaubt in einem Land aufhalten, versuchen für Behörden un-
sichtbar zu bleiben und in einem »Raum der Nicht-Existenz«39 zu le-
ben; sie laufen ständig Gefahr, in eine Polizeikontrolle zu geraten, und
müssen daher Wege finden, Begegnungen mit staatlichen, aber auch
nichtstaatlichen Kontrollinstanzen zu vermeiden. Andere, die versu-
chen, ihren Rechtsstatus zu regularisieren oder Schutz zu erhalten, tre-
ten aus dieser Unsichtbarkeit heraus und begeben sich in rechtliche
Verfahren. Sie werden zu »Asylbewerber*innen«, und während der oft
langwierigen Asylverfahren interagieren sie mit Entscheidungsträ-
ger*innen, Sozialarbeiter*innen und Sicherheitspersonal in Asylunter-
künften, mit Rechtsberater*innen und natürlich mit anderen Mi-
grant*innen in ähnlicher Lage. Wird ihr Asylantrag abgelehnt, werden
sie zu »abgelehnten Asylbewerber*innen« und stehen fortan in ständi-
ger Gefahr, inhaftiert oder abgeschoben zu werden. Um eine Abschie-
bung zu vermeiden und nach alternativen Möglichkeiten zu suchen,
sind viele unserer Gesprächspartner*innen in andere Länder des
Schengen-Raums ausgewichen und unterliegen damit automatisch
dem Dubliner Übereinkommen. Diese »Dubliner«40 können ein weite-
res Asylverfahren einleiten, werden aber oft in das für ihren Antrag zu-
ständige Land zurückgeschickt (siehe Kapitel 2). Einige Personen ha-
ben eine befristete Aufenthaltserlaubnis, wieder andere haben eine
Aufenthaltserlaubnis in einem Land erhalten, sind aber in ein anderes
ausgereist, wo sie wieder in eine ungeregelte rechtliche Situation gera-
ten.41 So ähnelt ihre Migrationsbewegung oft einem zyklischen Muster,
das diverse Standorte, Akteure und rechtliche Status einschließt. Diese
Komplexität erfordert eine gemeinsame Betrachtung verschiedener
Perspektiven, Standorte und Akteure.

37 Collyer, In-Between Places; siehe auch Wyss, Stuck in Mobility?; siehe auch
Schapendonk/Steel, Following Migrant Trajectories.

38 Schuster, The Continuing Mobility of Migrants in Italy.
39 Coutin, Illegality, Borderlands, and the Space of Nonexistence.
40 Picozza, Dubliners.
41 Ahrens, Suspended in Eurocrisis; Borri/Fontanari, Lampedusa in Berlin.
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Auf ihren »unterbrochenen Migrationsrouten«42 treffen Menschen
mit prekärem Rechtsstatus nicht nur auf Migrationsbehörden, sondern
auch auf Grenzschützer*innen, Polizist*innen, Strafvollzugsangestellte,
Mitarbeiter*innen im Abschiebegewahrsam und bei privaten Sicher-
heitsdiensten, Richter*innen, Rechtsberater*innen und eine Reihe zivi-
ler Organisationen, die verschiedene Kontrollfunktionen ausüben oder
Beratung und humanitäre Dienstleistungen anbieten. In diesem Zusam-
menhang gilt es zu untersuchen, wie diese Begegnungen die Auswirkun-
gen von Migrationskontrolle beeinflussen, wie Akteur*innen in unmit-
telbarem Kontakt zu Migrant*innen ihre Entscheidungen treffen, wie
Entscheidungen kommuniziert, (falsch) interpretiert und von Migran-
t*innen und Rechtsberater*innen angefochten werden, wie sich Rollen
herauskristallisieren und ineinanderfließen und wie sie von den Beteilig-
ten jeweils verstanden werden. Eine solche Analyse kann nach unserem
Verständnis angesichts des internationalen Geltungsbereichs der Gesetze
und Vorschriften, der Organisationen – und der Wege von Migrant*in-
nen – nicht auf den nationalstaatlichen Kontext beschränkt bleiben.

Somit unterscheidet sich unser Buch von der bislang verfügbaren
Literatur durch den gemeinsamen Forschungs- und Schreibprozess,
seine ethnografische Breite, die relationale Sicht auf Migrationskon-
trolle, basierend auf rechtssoziologischen und -anthropologischen Per-
spektiven, sowie durch seine Betonung von Ähnlichkeiten angesichts
rechtlicher und organisatorischer Unterschiede. Die einzelnen Kapitel
spiegeln diese Vorgehensweise wider. Sie bringen diverse Aspekte der
Fachliteratur zusammen (Kapitel 2), sie untersuchen die Rolle des
Rechts bei der Entscheidungsfindung (Kapitel 3), sie beobachten die
Folgen von Chaos und Formlosigkeit bei der Ausführung staatlicher
Kontrolle (Kapitel 4), sie beschreiben die Kämpfe um Zeit und Be-
schleunigung (Kapitel 5) und sie werfen die Frage nach Verantwortung
innerhalb des Migrationsregimes auf (Kapitel 6).

Der Rest dieses Kapitels dient hingegen der Klärung einiger Fragen,
die von unseren Kolleg*innen wiederholt angesprochen wurden – man
könnte den zweiten Teil dieses Kapitels auch mit der Überschrift »Ant-
worten auf Fragen, die uns auf Konferenzen gestellt wurden« versehen.
Zuerst kommen wir auf die vielfach gestellte Frage nach der Bedeutung

42 Wyss, Stuck in Mobility?
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der »Flüchtlingskrise« zu sprechen. Zweitens wollen wir unseren me-
thodischen Ansatz erläutern, einschließlich Fragen des Forschungszu-
gangs und der wissenschaftlichen Ethik. Als Drittes werden wir kurze
Erklärungen zu zentralen Begriffen liefern, die wir im Text durchge-
hend verwenden. Der vierte und letzte Abschnitt soll einen kurzen
Überblick über den Rest des Buches geben.

Europas Migrationskontrolle im Zustand
der Dauerkrise

Ab dem Sommer 2015 werden die deutschen Polizeibehörden ge-
genüber Migrant*innen, die das Land durchquerten, um andere
Ziele zu erreichen und ihren Asylantrag zu stellen, zunehmend
nachsichtiger. Als Tobias Staatsangestellte in einer norddeutschen
Stadt beobachtet, die sowohl als Ziel als auch als Durchgangsstation
für Asylbewerber*innen bekannt ist, hat die Polizei ihre Kontroll-
aktivitäten an Verkehrsknotenpunkten wie dem Hauptbahnhof
schlicht und einfach eingestellt. Sie koordiniert sogar Bemühun-
gen, Flüchtende auf Fähren nach Schweden und Norwegen zu
bringen, arrangiert provisorische Unterkünfte und vermeidet zu-
gleich eine Registrierung der Geflüchteten in Deutschland. Nach
Informationen der Lokalpresse schätzt die Landesverwaltung, dass
insgesamt rund 60000 Asylbewerber*innen, mutmaßlich ohne
legalen Aufenthalt in Deutschland, mit freundlicher Unterstützung
durch die Polizei auf Fähren nach Schweden gebracht wurden – im-
merhin fast 40 % aller Asylbewerber*innen, die 2015 nach Schweden
kamen (Feldnotiz, Deutschland 2015).
Im Dezember 2015 befragen Lisa und Annika schwedische Grenz-
polizist*innen in einer Stadt, die eine direkte Bahnverbindung
nach Dänemark und eine Fährverbindung zu der deutschen Stadt
hat, in der Tobias seine Feldforschung betrieb. Für viele Asylbewer-
ber*innen war die Stadt damit zu einer wichtigen Anlaufstelle in
Richtung Schweden geworden. Im Herbst 2015 hatte die Polizei zu-
sammen mit dem schwedischen Migrationsamt, Refugees Welcome,
dem Roten Kreuz und diversen anderen NGOs bei der Registrie-
rung (oder bewussten Vermeidung der Registrierung) von Asylbe-
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werber*innen geholfen und weitgehend die gleichen Aufgaben wie
die genannten Organisationen wahrgenommen, wenngleich ihre
offiziellen Aufgaben und Ziele eigentlich ganz andere waren. Eine
Polizistin meint:
»Damals (im Spätsommer 2015) gab es eine Entscheidung auf Bun-
desebene, nachsichtig mit den Ankommenden umzugehen, auch
wenn ihnen Ausweispapiere oder Aufenthaltsgründe fehlten – wir
ließen sie sogar ihre Reise fortsetzen, wenn sie denn weiterreisen
wollten. Im September gab es eine Art Zwischensituation: Wir er-
hielten klare Anweisungen von oben, als Bindeglied zwischen den
Flüchtenden und der schwedischen Migrationsbehörde zu fungie-
ren sowie zwischen Behörden und den damals sehr aktiven NGOs
zu vermitteln. Und das haben wir dann auch getan: Wir waren am
Hauptbahnhof, halfen Flüchtenden bei allen möglichen Dingen,
brachten sie hierhin und dorthin, verteilten Sandwiches – und ver-
zichteten auf Kontrollen. Dann kam im November 2015 die Ent-
scheidung, die Grenze zu schließen und die Kontrollen wieder auf-
zunehmen« (Feldnotiz, Schweden 2015).
Im April 2016 hörten wir, wie ein dänischer Polizist in Kopenhagen
über die gleichen Ereignisse vom vergangenen Sommer dachte.
»Dänemark ist von jeher ein Transitland für Migrant*innen, die
nach Schweden wollen. Das ist schon seit Langem bekannt. Aber
wir dürfen keine Kontrollen an der dänischen Grenze durchführen,
weil wir zum Schengen-Raum gehören. Es gab verschiedene Vor-
schläge, wie man mit dem Problem umgehen könnte, aber wir dür-
fen keine systematischen Grenzkontrollen durchführen. Wir kön-
nen es nicht allen recht machen … Entweder wir verstoßen gegen
die Schengen-Regeln, oder wir werden ein Transitland nach
Schweden« (Interview, Dänemark 2016).

Unsere Untersuchungen fielen in eine Zeit, die als »Krise« der europäi-
schen Migrationskontrolle betrachtet wird. Es existiert eine florierende
»Krisenliteratur«, die – und das ist besonders wichtig – die mensch-
lichen Tragödien ebenso beleuchtet wie die Produktivität dieser ausge-
rufenen Krise für Regierungen und diverse Interessengruppen.43 Das

43 Andersson, Europe’s Failed ›Fight‹ against Irregular Migration; Colombo, The
Representation of the ›European Refugee Crisis‹ in Italy; De Genova/Tazzioli,
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vorliegende Buch fokussiert nicht auf die proklamierte Krise, zeich-
net aber die dieser Situation zugrunde liegende Dynamik und die sys-
temischen Unregelmäßigkeiten der europäischen Migrationskontrolle
nach, welche diesem »Ereignis« weit vorausgehen, sich aber mit dem
Anstieg der Ankunftszahlen noch verstärkt haben. Auch wenn viele un-
serer Gesprächspartner*innen bei Behörden und NGOs den »Sommer
der Migration«44 als Krise bezeichneten, war ihnen durchaus klar, dass
Ausnahmesituationen für sie eigentlich eher der Normalfall sind. Die
oben zitierten Fälle aus der Praxis und Aussagen von Polizist*innen in
Deutschland, Dänemark und Schweden lassen auf eine Reihe verschie-
dener Gründe für den wahrgenommenen »Kontrollverlust« schließen:
plötzliche Nachsicht überlasteter deutscher Polizist*innen, drastische
Änderungen der politischen Vorgaben zur Aufnahme von Asylbewer-
ber*innen angesichts der außerordentlichen Zahl der Neuankömm-
linge in Schweden und die Kompromisse, die sich aus Widersprüchen
zwischen dem europäischen Rechtsrahmen und der Alltagsrealität er-
geben, wie das Zitat des dänischen Polizisten zeigt. Keines der obigen
Beispiele erzählt jedoch etwas radikal »Neues« über das alltägliche Ge-
lingen oder Scheitern der Migrationskontrolle als solcher. Die deutsche
Polizei ist gegenüber Transitmigrant*innen seit jeher nachsichtig – wie
sonst hätten es Asylsuchende überhaupt jemals nach Schweden oder
Dänemark schaffen können? Ebenso stellt praktisches Handeln oft
einen Kompromiss zwischen Rechtsgrundsätzen und dem »wirklichen
Leben« dar, und legislative Änderungen des Migrationsrechts sind
nicht selten drastische und plötzliche Reaktionen auf politische Ent-
wicklungen. Ja, die Dinge stellten sich anders dar als früher – aber war
das wirklich alles völliges Neuland?

Eine ähnliche Frage warf ein schwedischer Grenzpolizist auf, den
wir im Dezember 2015 befragten. Er erinnerte sich an einen gemeinsa-
men internationalen Lehrgang, an dem Polizeivertreter*innen aus al-
len Schengen-Mitgliedstaaten teilgenommen hatten und bei dem die
Krise in aller Munde war. Dieses Treffen relativierte allerdings auch für

Europe/Crisis; Holmes/Castañeda, Representing the ›European Refugee Crisis‹
in Germany and beyond.

44 Buckel, Welcome Management.
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den schwedischen Polizisten die Wahrnehmung dessen, was tatsächlich
eine Ausnahmesituation darstellte:

Die Deutschen drehten damals völlig durch in Sachen Migration.
Sie sagten, es gäbe Tausende und Abertausende, die hierherkom-
men, da wandte sich eine Italienerin um und meinte bloß: »Was
zum Teufel ist eigentlich dein Problem? Bei uns läuft das seit 15 Jah-
ren so, und jetzt seid ihr eben an der Reihe.« Dann drehte sie ihnen
wieder den Rücken zu. Sie meinte einfach: »Was soll das Ganze, hör
gefälligst auf zu jammern!« Und da wurde uns klar, wenn bei uns
seit September jeden Tag zwischen 200 und 900 Menschen am
Hauptbahnhof ankamen, dann hatte Italien in den letzten 15 Jahren
Tag für Tag vielleicht 1000 Neuankömmlinge gehabt (Interview,
Schweden 2015).

Die »Flüchtlingskrise« muss daher im Kontext jedes*r einzelne*n Ak-
teurs*in und jeder konkreten Situation begriffen werden. Es erscheint
uns wichtig, einerseits die Krisenerfahrungen unserer Gesprächspart-
ner*innen ernst zu nehmen, aber auch die diesen Erfahrungen zugrunde
liegenden Strukturen zu hinterfragen. Ein weiteres Beispiel stammt aus
unserer Feldforschung in Deutschland. Dort hatten bis Ende 2015 rund
die Hälfte der 30 Mitarbeiter*innen einer untersuchten Ausländerbe-
hörde um Versetzung gebeten, gekündigt oder Vorruhestand beantragt,
was sie mit den schlechten Arbeitsbedingungen und dem Chaos, das
sich in diesem Sommer und Herbst abspielte, begründeten. Die Be-
hörde selbst befand sich, jedenfalls aus Sicht der dort tätigen Mitarbei-
ter*innen, zweifellos in der Krise. Aber dieses Chaos, mehr als 600 Kilo-
meter nördlich der Südgrenze Deutschlands, hatte weder mit den
politischen, europäischen oder humanitären Krisen zu tun, die 2015 zu-
sammenkamen, noch war es allein durch die große Zahl der Asylbewer-
ber*innen zu erklären, die in diesem Jahr nach Europa kamen. Ihre
Krise (und wohl auch die vieler anderer Behörden in ganz Europa) war
eine Frage der Logistik: eine Vervielfachung effektiv unnötiger Aufga-
ben und lange liegen gebliebene Antworten auf vorhersehbare Ent-
wicklungen wie Wohnungsnot sowie ein bürokratischer Rückstau. Alle
diese Probleme gab es auch schon vor 2015, und in den meisten Fällen
hatten Angestellte erfolglos versucht, sie zu beheben. Ganz entschei-
dend ist festzuhalten: Sobald die logistischen Probleme einmal erkannt
und geeignete Lösungen gefunden waren, lösten sich viele Krisensitua-
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tionen vor Ort praktisch in nichts auf. Dies galt selbst für eine notorisch
chaotische Verwaltung wie die im Stadtstaat Berlin, wo sich die langen
Warteschlangen und spontanen Lager vor dem Landesamt für Gesund-
heit und Soziales auflösten, sobald man beschlossen hatte, alle für das
Registrierungsverfahren relevanten Stellen in einem Gebäude zusam-
menzulegen, sodass einzelne Asylbewerber*innen innerhalb eines Ta-
ges das gesamte Registrierungssystem durchlaufen konnten (Interviews
2016 – 2018). Fraglos stellt die große Zahl der Asylbewerber*innen eine
Belastung für die Kapazität der Behörden dar, und wir wollen die Erfah-
rungen unserer Gesprächspartner*innen mit solchen Belastungen kei-
neswegs herunterspielen. Ebenso wenig geht es darum, die repressiven
Maßnahmen kleinzureden, denen Asylbewerber*innen ausgesetzt wa-
ren, nachdem die europäischen Regierungen erklärt hatten, mit Grenz-
schließungen und einer verstärkten Abwehrhaltung gegenüber den als
unerwünscht erachteten Migrant*innen reagieren zu müssen. Zugleich
können wir die sogenannte Krise aber als analytische Lupe nutzen, die
bereits bestehende Phänomene der Migrationskontrolle akzentuiert
aufzeigt. So wurde es durch die große Anzahl an Geflüchteten beispiels-
weise im Sommer 2015 augenfällig, dass deutsche Grenzschützer*innen
mit Nachsicht handeln und nicht alle Asylbewerber*innen kontrollie-
ren, die sich auf dem Weg nach Dänemark oder Schweden befinden.
Ebenfalls wurde in einigen nordeuropäischen Staaten erkannt, dass
nach den Unruhen in Nordafrika und im Nahen Osten in der Zeit nach
2011 viele der von dort vertriebenen Menschen vielleicht einfach nur
mit Verzögerung in Europa eintrafen. Und nicht zuletzt haben viele
Wissenschaftler*innen, uns selbst eingeschlossen45, auf Ineffizienzen
sowie das hohe Maß an kontinuierlichen »radikalen« Reformprojekten
innerhalb der Streetlevel-Bürokratie hingewiesen.

Methodologie

Eine Analyse des Migrationsregimes lässt sich nicht auf das Gegenüber-
stellen der staatlichen und der migrantischen Perspektive reduzieren.
Vielmehr muss ein breiteres Spektrum von Akteur*innen und deren

45 Eule, Inside Immigration Law.
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unterschiedliche Positionen im Machtgefüge berücksichtigt werden,
wodurch die Untersuchung notwendigerweise verschiedene horizon-
tale und vertikale Ebenen einbezieht.46 Sowohl das Gesetz als auch das
Zusammenspiel und die Interessen verschiedener Akteure sind ent-
scheidende Faktoren, will man verstehen, wie bestimmte Formen der
Mobilität kategorisiert und reguliert werden – d.h., welche Gruppen
von Migrant*innen Thema politischer Debatten und Zielgruppe von
Grenzkontrollpraktiken werden.47 Wir sind uns mit kritischen For-
scher*innen dahin gehend einig, dass die Untersuchung des Migrati-
onsregimes ethnografische Feldforschung vor Ort erfordert, um so
konkrete Aushandlungen über die Regulierung von Mobilität untersu-
chen zu können.48 Wir nähern uns dem Migrationsregime in unseren
individuellen Forschungsprojekten aus verschiedenen Perspektiven –
manche beschäftigen sich mehr mit dem Staat, andere mit individuel-
len Migrant*innen. Diese unterschiedlichen Perspektiven ergänzen
und hinterfragen sich gegenseitig (bei Brubaker u.a.49 kommt eine
ähnliche Herangehensweise zum Tragen). Ethnografische Projekte, die
in enger Zusammenarbeit entstehen und mehrere Orte umfassen, sind
nach wie vor selten, aber aus unserer Sicht am besten geeignet, um das
Migrationsregime in seiner ganzen Komplexität zu untersuchen.

Unsere analytische Sichtweise auf das Migrationsregime erfordert
somit einen lokal fokussierten und zugleich mehrere Standorte erfassen-
den methodischen Ansatz.50 Um uns nicht dem Vorwurf des methodo-
logischen Nationalismus auszusetzen51, legten wir Wert darauf, unsere
Analyse nicht auf die Ebene nationaler Gesetze und Politik zu verkürzen:
Wir wollten die lokale ebenso wie die internationale Dynamik erfassen.

46 Nader, Up the Anthropologist; Wedel/Feldman, Why an Anthropology of Public
Policy?

47 Pott u.a., Was ist ein Migrationsregime?
48 Hess, De-naturalising Transit Migration; Horvath u.a., Re-thinking the Politics

of Migration; Papadopoulos/Tsianos, After Citizenship.
49 Brubaker u.a., Nationalist Politics and Everyday Ethnicity in a Transylvanian

Town.
50 Falzon, Multi-sited Ethnography; Fitzgerald, Towards a Theoretical Ethnogra-

phy of Migration; Hannerz, Being There … and There … and There!; Marcus,
Ethnography in/of the World System.

51 Vgl. Wimmer/Glick Schiller, Methodological Nationalism and Beyond.
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Dies ist gerade angesichts des zunehmend transnationalen Charakters
des Migrationsregimes sehr wichtig.52 Im Gegensatz zu Feldman, der
eine »nicht-lokale Ethnografie« durchgeführt hat, um die zunehmend
indirekte und vermittelte Natur der Migrationskontrolle zu erfassen,
tendieren wir dazu – vergleichbar mit Tsianos und Karakayali53 –, kon-
krete Grenzbewegungen vor Ort ins Auge zu fassen, die uns in die Lage
versetzen, die Funktionsweise des Migrationsregimes zu erfassen.
Wenngleich nicht streng »multi-situ« im Sinne einer Analyse derselben
Netzwerke und Gemeinschaften über verschiedene Orte hinweg, erwei-
tern wir die ursprüngliche Definition der multi-situierten Ethnografie
von Marcus54, um vergleichbare Prozesse und staatliche Praktiken in-
nerhalb verschiedener nationaler Migrationsregime zu beleuchten.

Die Auswahl unserer Standorte und Gesprächspartner*innen
folgte dem Ziel, ein möglichst breites Spektrum von Akteur*innen und
ihrer jeweiligen Diskurse, Praktiken und Perspektiven abzudecken.
Unser empirisches Material wurde aus teilnehmenden Beobachtungen
und teilstrukturierten sowie narrativen und informellen Interviews
mit verschiedenen Akteur*innen gewonnen. Wir konnten unsere Ge-
sprächspartner*innen teilweise über längere Zeit beobachten und bis
zu einem gewissen Grad auch an ihrem täglichen Leben teilhaben.
So konnten wir ein Verständnis für ihren Alltag, ihre gelebten Erfah-
rungen, Ideen, Werte und Konflikte erlangen.55 Die Analyse von Vor-
schriften und Gesetzen, offiziellen Dokumenten und informellen
behördlichen Richtlinien diente dazu, die Berichte der Gesprächspart-
ner*innen zu überprüfen und zu kontextualisieren. Unsere multiper-
spektivische Forschungskonzeption bot einen ebenso tiefen wie breiten
Einblick in das Feld umkämpfter Migrationskontrolle und ermöglichte
es uns, deren Komplexität zu erfassen.56

52 Feldman, If Ethnography Is More than Participant-Observation, Then Relations
Are More than Connections.

53 Tsianos/Karakayali, Transnational Migration and the Emergence of the Euro-
pean Border Regime.

54 Marcus, Ethnography in/of the World System.
55 Jiménez, The Anthropology of Organisations; Neyland, Organizational Ethno-

graphy; Ybema u.a., Organizational Ethnography.
56 Achermann, Multi-perspective Research on Foreigners in Prisoners in Switzer-

land, S. 57.


